
Anlage 6

Empfehlung der Verwaltung

Die Verwaltung empfiehlt nachstehende  Änderung der Kostenbeiträge zum 1.Januar 2020:

•  Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

Kostenbeteiligung der Eltern zwischen 37% und 39%

• Betreuung von Kindern ab 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt 

Kostenbeteiligung der Eltern zwischen 51% und 53%

• Betreuung von Kindern vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

    / bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres  

Kostenbeteiligung der Eltern zwischen 50% und 52%

Nachstehend sind in tabellarischer Form, unterteilt nach Krippe, Kindergarten und Hort 

die bisherigen Kostenbeiträge sowie neue Kostenbeiträge verschiedener prozentualer Anteile

zusammengestellt.

Bei den Kostenbeiträgen für die Hortbetreuung ist zu beachten, dass die bisherigen 

nicht mit den künftigen Kostenbeiträgen vergleichbar sind, da die künftig anzubietende

Vielzahl von Tarifkombinationen bisher nicht vorhanden war und die seit 1. August 2019 

festgesetzten Kombinationen nur eine pauschalisierte Übergangslösung ohne 

kalkulatorische Grundlagen ist.

Krippe

Betreuungs-

stunden
bisheriger Beitrag Anteil 37% Anteil 38% Anteil 39%

bis zu 5 116,00                   126,00 130,00                   133,00

bis zu 6 139,00                   151,00 156,00                   160,00

bis zu 7 162,00                   177,00 181,00                   186,00

bis zu 8 185,00                   202,00 207,00                   213,00

bis zu 9 208,00                   227,00 233,00                   239,00

bis zu 10 231,00                   252,00 259,00                   266,00

Anteil bisher 37,4 %

Bei einem Bedarf von mehr als 10 Stunden kann im Ausnahmefall die Betreuungszeit 

auf 11 Stunden erhöht werden.

Dieser Betreuungsaufwand wird mit einem Kostenbeitrag von 20,00 €/Stunde berechnet. 

Kindergarten

Betreuungs-

stunden
bisheriger Beitrag Anteil 51% Anteil 52% Anteil 53%

bis zu 5 69,00                      79,00                      80,00 82,00                      

bis zu 6 82,00                      95,00                      96,00 98,00                      

bis zu 7 96,00                      110,00                   113,00 115,00                   

bis zu 8 110,00                   126,00                   129,00 131,00                   

bis zu 9 124,00                   142,00                   145,00 147,00                   

bis zu 10 137,00                   158,00                   161,00 164,00                   

Anteil bisher 50,8%

Bei einem Bedarf von mehr als 10 Stunden kann im Ausnahmefall die Betreuungszeit 

auf 11 Stunden erhöht werden.

Dieser Betreuungsaufwand wird mit einem Kostenbeitrag von 20,00 €/Stunde berechnet. 



Hort

Betreuungsstunden 

Schulzeit

Betreuungsstunden 

Ferienzeit
bisheriger Beitrag Anteil 50% Anteil 51% Anteil 52%

ohne 24,00                      24,00                      24,00 25,00          

bis zu 5 34,00                      35,00 35,00          

bis zu 6 36,00                      37,00 37,00          

bis zu 7 38,00                      39,00 40,00          

bis zu 8 40,00                      41,00 42,00          

bis zu 9 42,00                      43,00 44,00          

bis zu 10 44,00                      45,00 46,00          

ohne 48,00                      47,00                      48,00 49,00          

bis zu 5 58,00                      59,00 60,00          

bis zu 6 60,00                      61,00 62,00          

bis zu 7 62,00                      63,00 64,00          

bis zu 8 64,00                      65,00 66,00          

bis zu 9 66,00                      67,00 69,00          

bis zu 10 68,00                      69,00 71,00          

ohne 60,00                      59,00                      60,00 61,00          

bis zu 5 69,00                      71,00 72,00          

bis zu 6 72,00                      73,00 74,00          

bis zu 7 74,00                      75,00 77,00          

bis zu 8 76,00                      77,00 79,00          

bis zu 9 78,00                      79,00 81,00          

bis zu 10 80,00                      81,00 83,00          

ohne 71,00                      72,00 74,00          

bis zu 5 81,00                      83,00 85,00          

bis zu 6 83,00                      85,00 87,00          

bis zu 7 85,00                      87,00 89,00          

bis zu 8 87,00                      89,00 91,00          

bis zu 9 90,00                      91,00 93,00          

bis zu 10 92,00                      93,00 95,00          

Anteil bisher 49,8%

Für Schulkinder, für die ausschließlich eine Hortbetreuung in den Schulferien in Anspruch 

genommen wird, beträgt der Kostenbeitrag 4,00 €/Tag.

Die in Anspruch genommene Betreuungszeit kann bis zu 10 Stunden täglich/50 Stunden wöchentlich 

betragen.

bis zu 6 71,00                      

bis zu 2
30,00                      

bis zu 4
54,00                      

bis zu 5
66,00                      


